
Beschlussempfehlung: 
 
Für den Zeitraum 1. März 2021 bis 31. Oktober 2021 werden von Gaststätten keine 
Sondernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen erhoben. Bereits bezahlte 
Gebühren werden den Betreibern erlassen. 
 
 


